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Teilrevision kommunale Nutzungsplanung
((kommunaler Mehrwertausgleich)) - Genehmi-
gung

Gemeinde Regensdorl

Vorschriften dei Bau- und Zonenordnung (BZO) vom 5. Februar 2021

Bericht nach Art. 47 APV (inkl. Bericht zu den Einwendungen) vom 19. Februar 2021

Reglement zum kommunalen Mehnruertausgleich

Sachverhalt
Nach Art. 5 Abs. 1 des Raumplanungsgesetzes (RPG) haben die Kantone den Ausgleich
von Planungsvor- und nachteilen zu regeln. Der Kantonsrat hat am 28, Oktober 2019 das
Mehnruertausgleichsgesetz (MAG) verabschiedet. Die dazugehörige Mehrwertausgleichs-
verordnung (MAV) wurde am 30. September 2020 vom Regierungsrat beschlossen. Das
MAG und die MAV sind am 1. Januar 2021 in Kraft getreten. Mit dem MAG und der MAV
werden die Vorgaben des RPG auf kantonaler Ebene umgesetzt und die entsprechende
Rechtsgrundlage für die kommunale Umsetzung geschatfen. Gegenstand der vorliegen-
den Teilrevision der Bau- und Zonenordnung (BZO) sind neue Vorschriften in der Bauord-
nung, welche den Mehrwertausgleich auf kommunaler Stufe regeln und sicherstellen,
dass die Erträge aus den Mehnrvertabgaben in einen kommunalen Mehnryefiausgleichs-
fonds fliessen. lnsbesondere müssen eine Freifläche von 1200 m2 bis 2000 m2 und ein
Abgabesatz von höchstens 40% festgelegt werden ($ 19 Abs. 2 und 3 MAG).

Festsetzuns Die Gemeindeversammlung Regensdorf setzte mit Beschluss vom 14. Juni2021 die Teil-
revision der kommunalen Nutzungsplanung "kommunaler Mehnryertausgleich,' fest. Ge-
gen diesen Beschluss wurden gemäss Rechtskraftbescheinigung des Bezirksrats Diels-
dorf vom 16. Dezembet 2O2l keine Rechtsmittel eingelegt. Mit Schreiben vom 25. No-
vember 2021 ersucht die Gemeinde Regensdoff um Genehmigung der Vorlage.

Erwägungen
A. Formelle Prüfung
Die massgebenden Unterlagen sind vollständig.
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lll. Mitteilung an l

- Gemeinde Regensdorf (unter Beilage von drei Dossiers)

- Verwaltungsgericht (unter Beilage von einem Dossier)

- Baurekursgericht (unter Beilage von zwei Dossiers)

Amt für Flaumentwicklung (unter Beilage von zwei Dossiers)

- Acht Grad Ost AG, Wagistrasse 6,8952 Schlieren (Kata$terbearbeiterorganisation)

Amt für
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Rubrik: Raumplanung 
Unterrubrik: Nutzungsplanung/Sondernutzungsplanung 
Publikationsdatum: KABZH 24.06.2022 
Voraussichtliches Ablaufdatum: 24.06.2024 
Meldungsnummer: RP-ZH02-0000001445 
 

Publizierende Stelle 
Gemeinde Regensdorf - Bau und Werke, Watterstrasse 116, 8105 Regensdorf

Teilrevision Nutzungsplanung: Mehrwertausgleich, 
Bekanntmachung des Inkrafttretens

Betrifft: 8105 Regensdorf  

Angaben zur Nutzungsplanung/Sondernutzungsplanung:  
Die Teilrevision der Bau- und Zonenordnung (Kommunaler Mehrwertausgleich) wurde 
von den Stimmberechtigten der Gemeinde Regensdorf an der Gemeindeversammlung 
vom 14. Juni 2021 festgesetzt und von der Baudirektion mit Verfügung vom 18. Januar 
2022 genehmigt. Gemäss Rechtskraftbescheinigung des Baurekursgerichts vom 31. März 
2022 ist kein Rechtsmittel ergriffen worden. Die Teilrevision Bau- und Zonenordnung 
(Kommunaler Mehrwertausgleich) tritt am Tag nach der Publikation in Kraft. 

Frist: 30 Tage 
Ablauf der Frist: 24.07.2022 

Kontaktstelle:  
Gemeinde Regensdorf - Bau und Werke 
Watterstrasse 116  
8105 Regensdorf
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